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Gefahrstoffbezeichnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Unterschrift:

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

KEIN Erbrechen herbeiführen. Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. 

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser 

mindestens 5 Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren. Nach Augenkontakt

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). KEIN Erbrechen 

herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken

Empfehlung Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist 

entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Entsorgung 

ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

Verhalten im Gefahrenfall

Gefahrenkategorien: 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Gewässergefährdend

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sehr giftig für Wasserorganismen

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Kontaminiertes Löschwasser gem. den behördlichen Vorschriften entsorgen. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 

aufnehmen. 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dicht schließende Schutzbrille. (Erforderlich bei: Ab- und Umfüllen.) 

Augen-/Gesichtsschutz

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von 

Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen

Handschutz

Körperschutz: nicht erforderlich. 

Körperschutz Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung Geeignetes 

Atemschutzgerät: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140). Atemschutz

Nicht Rauchen und nicht Essen & Trinken




